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246/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Dr. Nikolaus Scherak, MA, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-
Verfassungsgesetz geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. 
Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das 
Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr. 57/2019, wird wie 
folgt geändert: 

 

 In Art. 26 Abs. 6 wird vor dem ersten Satz folgender Satz 
eingefügt: 

 

 „Zur Stimmabgabe dürfen nur amtliche Stimmzettel 
verwendet werden.“ 

 

(6) Wahlberechtigte, die voraussichtlich am 
Wahltag verhindert sein werden, ihre Stimme vor der 
Wahlbehörde abzugeben, etwa wegen Ortsabwesenheit, 
aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Aufenthalts 
im Ausland, können ihr Wahlrecht auf Antrag unter 
Angabe des Grundes durch Briefwahl ausüben. Die 
Identität des Antragstellers ist glaubhaft zu machen. Der 
Wahlberechtigte hat durch Unterschrift an Eides statt zu 
erklären, dass die Stimmabgabe persönlich und geheim 
erfolgt ist. 

 

 (6) Zur Stimmabgabe dürfen nur amtliche 
Stimmzettel verwendet werden. Wahlberechtigte, die 
voraussichtlich am Wahltag verhindert sein werden, ihre 
Stimme vor der Wahlbehörde abzugeben, etwa wegen 
Ortsabwesenheit, aus gesundheitlichen Gründen oder 
wegen Aufenthalts im Ausland, können ihr Wahlrecht 
auf Antrag unter Angabe des Grundes durch Briefwahl 
ausüben. Die Identität des Antragstellers ist glaubhaft zu 
machen. Der Wahlberechtigte hat durch Unterschrift an 
Eides statt zu erklären, dass die Stimmabgabe persönlich 
und geheim erfolgt ist. 

 

 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138



